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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

Die Abgeordneten Anschober, Freunde und Freundinnen haben am 8. 

Juli 1991 unter Nr. 1370/J-NR/1991 an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend ~sportliche Aktivitäten wäh

rend der Dienstzeit beim Landesgendarmeriekommando für Oberöster

reich und in anderen Bundesländern~ gerichtet, die folgenden 

Wortlaut hat: 

"1. Ist es richtig, daß bis zu 60 Moarschaften zugelassen wurden? 
Wenn man bedenkt, daß sich eine Moarschaftmannschaft aus 4 

Stockschützen zusammensetzt, dann konnten sich maximal 240 

aktive Gendarmeriebeamte an der Landesmeisterschaft beteili

gen. 

2. Wieviele aktive Gendarmeriebeamte hatten sich in der Dienst

zeit beteiligt? 

Wieviele Sporttage (je 8 Stunden) waren von diesen bean

sprucht worden? 

3. Mit wievielen Dienstkraftfahrzeugen war die Reisebewegung 

nach und von Linz zurück bewegt worden? 

4. Wieviele Kilometer waren insgesamt zurückgelegt worden? 

1353/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



5. Welche zusätzliche Kosten (Personalaufwand, Transport von 

Gegenständen und Umrahmung der Siegerehrung) sind dem Landes

gendarmer i el{ommando für Oberös terre i eh erwachsen? 

6. Um welche Leistungen (in welcher Höhe) hat es sich im einzel

nen gehandelt? 

7. Landesgendarmeriekommandooberst Rapp ist auch geschäftsführen

der Präsident des gesamtösterreichischen Gendarmeriesportver

eines. Werden Oberst Rapp fUr die Wahrnehmung d~r Vereins

angelegenheiten Dienstfreisteilungen gewährt? 

8. Wenn ja, in welchem Ausmaß bewegten sich diese im Jahr 1990? 

9. Ist dem Landesgendarmeriekommandanten für Oberösterreich im 

Rahmen seiner sportlichen Vereinstätigkeit gestattet, für die 

sich ergebenden Fahrten ein Dienstkraftfahrzeug einzusetzen? 

10. Wann und unter welcher Zahl wurde eine solche Bewilligung 

erteilt? 

11. Am 16. Mai 1991 um 11.00 Uhr war im Festsaal des Landesgendar

meriekommandos in Linz das 60-- jährige Gründungs j ubi 1 äum des 

Gendarmeriesportverei~es Oberösterreich begangen worden. 

Wieviele Beamte hatten an dieser Jubiläumsfeier während der 

Dienstzeit teilgenommen? 

12. Waren für die auswärtigen Gendarmeriebeamten auch der Einsatz 

von Dienstkraftfahrzeugen gestattet worden? 

13. Wieviele Fahrzeuge waren eingesetzt und wie hoch war deren 

Gesamtkilometerleistung? 

14. Welche Leistungen waren von Gendarmen für diese Feier während 

der Dienstzeit erbracht worden? 

Wie hoch war der Stundenaufwand? 
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15. Da anzunehmen ist, daß die "allgemeine k~rperliche Ertüchti

gung" während der Dienstzeit auch in anderen Landesgendarme

riekommandos durchgeführt wird, ersuchen wir den Bundesmini

ster auch um Darstellung der Zahl an Dienststunden im Jahr 

1990, die nach Sportarten gegliedert in den einzelnen Landes

gendarmeriebereichen österreichs für die allgemeine körperli

che Ertüchtigung während der Dienstzeit verbracht wurden?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Aufgrund der Tatsache, daß eine kontinuierliche Sportausübung für 

Gendarmeriebeamte zur Erhaltung der für den Exekutivdienst notwen

digen kHrperlichen Voraussetzungen unerläßlich ist, wurden Richt

linien für die Sportausübung im Dienst erlassen. 

Für jede Gendarmeriedienststelle ist ein Jahreskontingent von 

sechs Sporttagen festgesetzt. Die Teilnahme an der Sportausübung 

im Dienst erfolgt - nach Zulässigkeit des Dienstes - auf freiwil

liger Basis. 

Es sind alle Sportarten zulässig, die bei sportlich richtiger und 

vernünftiger Durchführung der k~rperlichen Ertüchtigung der Beam

ten dienen. 

Für die Teilnahme an bestimmten Sportveranstaltungen k~nnen 

sport tage herangezogen werden. 

Zu Frage 1: 

Es ist richtig, daß bei den im Rahmen des Dienstsportes auf Lan

desebene am 5. März 1991 durchgeführten Eisstock-Landesmeister

schaften 1991 60 Moarschaften zu je 4 Stockschützen teilgenommen 

haben. 

Zu Frage 2: 

192 aktive Gendarmeriebeamte haben sich in der Dienstzeit an 

diesem Dienstsport beteiligt. Die übrigen Teilnehmer waren Gendar

meriebearnte des Ruhestandes bzw solche Beamte, die in ihrer Frei

zeit nach Linz gefahren waren. 

Es sind somit 192 Sporttage beansprucht worden. 
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Zu Frage 3: 

Für die Reisebewegung nach Linz und zurück wurden 12 Dienstkraft

fahrzeuge eingesetzt. 

Zu Frage 4: 

Insgesamt wurden mit Dienstkraftfahrzeugen 1708 km zurückgelegt, 

wobei die Kraftfahrzeuge auch zur Abholung von Dienstpaketen und 

zu Materialtransporten zum und vom Landesgendarmeriekommando 

benützt wurden. 

Zu Frage 5: 

Dem Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich sind durch die 

Dienstsportveranstaltung außer dem obgenannten Personal- und 

Kraftfahrzeugaufwand keine zusätZlichen Kosten erwachsen. 

Zu Frage 6: 

Die angefallenen Aufwendungen (für die Kunsteisbahn, Schiedsrich

ter, Pokale, Medaillen ua) wurden aus den eingegangenen Nenngel

dern und durch eine Subvention des Gendarmerie-Sportvereines 

Oberösterreich bestritten. Da die Finanzierung somit von privater 

Seite erfolgte, wird von einer Aufschlüsselung Abstand genommen. 

Zu Frage 7: 

Oberst Trapp wird als geschäftsführender Präsident des Gendarme

rie-Sportverbandes zur Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen 

des Gendarmerie-Sportverbandes Sonderurlaub gewährt. 

Zu Frage 8: 

Im Jahre 1990 betrug dieser 3 Tage. 

Zu Frage 9: 

Aufgrund der mit Erlaß vom 1. Juni 1982 erteilten Ermächtigung 

kann Oberst Trapp als Landesgendarmeriekommandant für Fahrten zur 

Teilnahme an im dienstlichen Interesse gelegenen Veranstaltungen 

ein Dienstkraftfahrzeug einsetzen, wenn dadurch eine im Dienstin

teresse gelegene Zeitersparnis eintritt, es sich u~ einen dienst-
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typischen Sport handelt und die Beistellung des Dienstkraftfahr

zeuges dienstlich tragbar ist. 

Zu Frage 10: 

Die unter 9. angeführte generelle Bewilligung wurde mit Erlaß vom 

1. Juni 1982, Zl. 11.200/30-II/5/82, erteilt. 

Zu Frage.11: 

Am 16. Mai 1991 haben an der Feierstunde anläßlich des 60jährigen 

Gründungsjubiläums des Gendarmerie-Sportvereines Oberösterreich 

16 Beamte der Verwendungsgruppe W 1, die während eirier Dienstbe

sprechung beim Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich in 

Linz waren, und 11 aktive Beamte (Bundesmeister, Landesmeister 

und VereinsfunJ{tionäre) während der Dienstzeit teilgenommen. Die 

übrigen Teilnehmer setzten sich aus Ehrengästen (Politikern und 

Vereinsfunktionären des Ruhestandes) zusanllilen. 

Zu Frage 12: 

Auswärtige Gendarmeriebeamte sind im Rahmen der Dienstfahrten für 

die Dienstbesprechung der W 1 - Beamten mitbefördert worden. 

Zl..iFrage 13: 

Entfällt, weil es sich um Mitfahrten im Rahmen von Dienstfahrten 

handelte. 

Zu Frage 14: 

Von zwei Beamten war jeweils eine Stunde zur Dekoration des Fest

saales aufgewendet worden. 

Zu Frage 15: 

Bei den Landesgendarmeriekonunanden wurden im Jahre 1990 die nach

angeführten Stunden für den dienstlich notwendigen Dienstsport 

aufgewendet: 

LGK für Bgld: 

LGK für Ktn: 

LGK für NÖ: 

5 

2280 Stunden 

10L37,6 Stunden 

2502'7,2 Stunden 
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LGK für oö: 

LGK für Sbg: 

LGK für Stmk: 

LGK für Tir: 

LGK für Vlbg: 

14797,6 

11424 

12584 

15984 

3220 

Stunden 

Stunden 

Stunden 

Stunden 

Stunden 

Eine Aufschlüsselung auf die einzelnen Sportarten ist nicht mög

lich, weil in meinem Ministerium darüber keine Aufzeichnungen 

geführt werden. 
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